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Stottniejen lies Santons St. Sollen

int Sa^rc 1916.

(Soirefponbettj.)

gür baë 8aßr 1916 ßat baS Saubepartement beS

Santons ©t. ©allen folgenbe größere Sauten oorge»
feßen:

A) ©ebäube:
1. gür bie bem Solïëmirtfchaftëbepartement unter»

fteltte Abteilung för SermeßungSwefen, bte mit fRürfficßt
auf bte burcß baS ßiotlgefe^ geforbette ©runbbuchoer»
meffung beS ganzen Kantons mit ber ^ufunft eine be=

beutenbe ©rwetterung erfahren muf?, finb befonbere
jRäumlidßletten, namentlich auch pr Aufbewahrung beS

ïoftbaren SlanmaterialS, etforberlicß. ®tefe follen im
alten chemifdßen 2aboratorium gefdßaßen werben. 8"
biefem 8®«^« ifi unb Umbau beS letzteren im
oeranfdß tagten Setrage oon gr. 21,500 notroenbig. @§

foE jebodß nodß unterfucßt werben, ob mit bem gleichen
Umbau nocß wettere notwenbige Sureauräumltdjteiten
gefdßaßen werben ïônnen. Sofern bteë ber gafl iß,
wirb ein ßößerer Krebit notwenbig fetn, um ben eoem
tueü nacßgefucßt werben muß.

2. ®te bisherige unrationeEe ^anbrnöfcßerei im
KrantenßauS SBaEenßabt foE burdß eine mafcßtneEe
SBäfdßetei, ähnlich wte biefelbe im KranlenßauS SBattwil
befteljt, erfeßt werben, bte jirta gr. 14,200.— toßen
wirb. ®ie Sorpge ber lectern befteben fomobl in tecß=
nifdßer wie in ßnanjteEer £tnßdßt. Etacß ber Serecßnung
beS KantonSbaumeifterS wirb mit betfelben etne jä^rltc^e
©rfparntS non minbeßenS gr. 600.— erjUlt.

B) ©trafen» unb 2Bafferbau.
»—1-r-8" ben gr. 45,000.— für „SrucEen unb
®urcßläffe" ift ein Setrag oon jirfa gr. 8000 —
enthalten, ber notwenbig ift p etnem unerläßlichen Um=

bau ber 3Bafferablettungen unb p fonßigen unauffdßteb»

baren Steparaturen an bet ©itterbrflcte tn ber Krädern

bei Srugqen. Sine burcßgreifenbe Reparatur, bte jirfa
gr. 30,000.— erforbert hätte, mußte ber ungunfttgen

Subgettage wegen oerfcßoben werben.

2 Auf ©runb oon Art. 5 beS IKeguIatioS über Set-

abfolgunq oon ©taatSbeiträgen an ben Sau öffentlicher

Straßen oom 22. gebruar 1905 werben folgenbe

©traßenbaubeiträge pgeftcßert:

a) (Snlfprechenb bem Sefdßtuffe anläßlich ber let)t>

jährigen Subgelberatung ift als Settrag an bte ©emeinbe

2Bibnau für bte Korreïtion ber ©emelnbefiraße eer=

brugg»2öibnau ein Seitrag oon gr. 13,000.— tnS

bieSjäßrige Subget aufpneßmen.

b) 8" ber ©emetnbe EBilbhauS ift eine ©traße

non 2ifigßauS überEJtooS nach bemKüßhoben
erfteüt worben. ®le SeilßrecEe 2ißgßauS;9JlooS würbe

als i)iebenftraße gebaut. ®te für bte ©uboentionterung

in Setracbt faüenben tatfächlicßen Serhältniffe finb bie

aletchen, wie bei ben bereits ausgeführten unb oom

©taat ebenfaES fuboentionterten ©traßen Unterwaffer»

Kfihboben,Unterwaffer=@chwenbi unb 2ifighauS=©dhwenbi.

@S rechtfertigt fich baher bie 8*rung eines Staats»

beitrage« oon 15% ber auf gr. 7060 --oeranfragten
wirtlichen Saufoßen, b. ß. 5*- 1059.-.

c) ©tn weiteres ähnliches ©traßenprojeft wirb in

ber ©emeinbe SttltSt. Johann oon Unterwaffer über

KtauSiobel nach ber grüßmeib erfteüt. @s wirb ein

©taatSbeitrag oon 15 % an bie reinen Sautoften, bie

ßcß laut Soranfdßlag auf gr. 11,000. belaufen, gelet»

ftet, im üölajimum gr. 1650.—.

d) 8m 8ah*e 1914 ift in ber ©emeinbe Ober»
büren eine iJEebenftraße oon Suchental nach ©piß»
röte tn ber 2änge oon 1180 m gebaut worben. ®te
für etne aüfäEige ©uboention in Setradßt faüenben Koßen
machen ben Setrag oon gr. 7210.16 auS. ®te ©traße
ift richtig unb pro jettmäßig pr Ausführung gelangt.
SeltragSpßidßtig an fte ßnb 5 ©runbbeftßer, auf benen
bte Sautoften fdßwer laften. 8" Anbetracht aEer Ser»

hältniffe wirb ein ©taatSbeitrag oon 8% gr. 576.85
geletftet.

e) golgenbe neuen ©taatSbeiträge werben in An=

wenbung ber EBilbbadßgefeßgebung gugeftchert :

1. ©olbachforrettion (©rgän^ungSbauten).
8nfolge ber fortmährenben Serttefung beS ©olbacßbetteS
beim Sobenfee ftnb ©rgänjungSbauten notwenbig. 9tadß=

bem auf ber ©trecte gwifd^en ber Sübadßer Srücfe unb
ber 2tnie ber ©. S. S. bereits früher ©dßroeEen tn ba§

Sachbett eingebaut unb bie Üfetmauern unterfangen
werben mußten, iß eS nunmehr nötig, auch auf ber
©trecte jwifchen ber ©. S. S.= 2lnte unb ber ©taatS»

ftraßenbrücte eine ©djroeEe etnjubauen unb unterhalb
ber ©dhmeEe bie 2ettwerte ju unterfangen. Abgefehen

oon biefen Sauten unterhalb ber ©. S. S.--2tnte iß eine

©rgänjung ber Unterfangungen oberhalb ber ©aSmetf»

brücte etförberlidh- ®er Koßenooranf^lag für biefe @r=

qänpngSbauten fteflt ßch auf gr. 22,000.—. ©emäß
befiehenbem Sertrag finb biefe Koßen jwifdhen ben Kam

tonen ®hurgau unb ©t. ©aEen hälftig ju teilen. @S

iß gerechtfertigt, ben ©taatSbeitrag, wie bei ben früheren

Srojeften, auf 25% ber oon ben ft. gaüifchen 8nteref=

fenten ju tragenben Koßen an^ufeßen; er foE baßer im

SJtajimum gr. 2750.— betragen.

2. ©orfbacß in fftebßein. ®le teilwetfe Ser»

bauung btefeS SadßeS fann nid^t meßt länger aufgehoben
werben. @tn oom KantonSingenieur ausgearbeitetes
SerbauungSprojeït ßeßt im „2Btnfel" bie ©rßeüung etner
Ufetmauer unb einer Sperre famt Sorfpetre oor. ®iefe
Sauten foüen in Selon ausgeführt werben. ®te Koßen
ßnb auf gr. 8376.20 oeranfcßlagt. gerner ift bte @r=

ßeEung etner ©perre im „^irfcßelcn" oorgefeßen, was
Koßen im mutmaßlidjen Setrage oon gr. 3703.30 oer»
urfacßen wirb. ®aju îommen nodß oerfcßtebene wéitere
Arbeiten, wte Anlage eines ©icferf^lißeS, EBleberßerftel»
lung eines gußwegeS, ©tnridßtungen jur Ableitung be§
©traßenwafferS unb ber Sau eines ®urdßlaffeS, mit
etnem Koßermoranfcßlag oon gr. 1401.20. SOlit Koßen
für UnoorßergefeßeneS, Sauaufftcßt unb ifkojeftfertigung
ßeüt ßdß ber ©efamtfoßenooranfcßlag auf gr. 15,300.—.
©S wirb ein ©taatSbeitrag oon 25%, im SEia^imum
gr. 3825 — geletftet.

3. Korreîtion ber ®aar= unb Strübbacß»
mfinbung in ben fRßein. ®aS Elteberwaffer in ber
©aar wirb burdß bie oorgelagerten KieSbänfe beS fRßeineS
unb beS SrübbacßeS beträchtlich geßaut. ®er fRüdfßanb
madßt fidß weit bie ©aar unb ben ®rübbadßfanal ßtnauf
bemerfbar unb bilbet ein ÇinberniS für eine grünblidhe
ßßnung beS gäßrbadßeS unb ber ©ntwäfferungSgräben
im ganzen untern ©aargebiet. ®le golge baoon iß eine
juneßmenbe Serfumpfung unb ©ntwertung beS SobenS.
Um eine möglicßß bauetnbe Abhilfe ju fdßaßen, würbe
oom fRßelnbaubureau etn ißrojelt ausgearbeitet, wonach
bie ÜJlünbung ber ©aar unb beS SrübbacßeS burdß ein
feßeS ©dßeibewußr ju trennen finb. Um einen rafdßeren
unb gleichmäßigeren Abtrieb beS ©efdßtebeS im Srübbadß
ju bemirfen, iß jubem längs beS rechten UferS beSfelben
eine ©teinböfdßung oorgefeßen. ®er Koßenooranfdßag
für biefe Sauten beträgt gr. 7400.—. @S erfdßetnt an»
qemeffen, ßteran einen ©taatSbeitrag oon 25 «/o, im
9Jlo£unum oon gr. 1850.— p letßen.
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Bauwesen des Kantons St. Gallen

im Jahre tW.
(Korrespondenz.)

Für das Jahr 1916 hat das Baudepartement des

Kantons St. Gallen folgende größere Bauten vorge-
sehen:

4.) Gebäude:
1. Für die dem Volkswirtschaftsdepartement unter-

stellte Abteilung für Vermessungswesen, die mit Rücksicht
auf die durch das Zioilgesetz geforderte Grundbuchoer-
Messung des ganzen Kantons mit der Zukunft eine be-

deutende Erweiterung erfahren muß, sind besondere
Räumlichkeiten, namentlich auch zur Aufbewahrung des

kostbaren Planmaterials, erforderlich. Diese sollen im
alten chemischen Laboratorium geschaffen werden. Zu
diesem Zwecke ist ein An- und Umbau des letzteren im
veranschlagten Betrage von Fr. 21,560 notwendig. Es
soll jedoch noch untersucht werden, ob mit dem gleichen
Umbau noch weitere notwendige Bureauräumlichkeiten
geschaffen werden können. Sofern dies der Fall ist,
wird ein höherer Kredit notwendig sein, um den even-
luell nachgesucht werden muß.

2. Die bisherige unrationelle Handwäscherei im
Krankenhaus Wallenstadt soll durch eine maschinelle
Wäscherei, ähnlich wie dieselbe im Krankenhaus Wattwil
besteht, ersetzt werden, die zirka Fr. 14,200.— kosten
wird. Die Vorzüge der letztern bestehen sowohl in tech-
nischer wie in finanzieller Hinsicht. Nach der Berechnung
des Kantons baumeisters wird mit derselben eine jährliche
Ersparnis von mindestens Fr. 600.— erzielt.

N) Straßen- und Wasserbau.
-—1— In den Fr. 45,000.— für „Brücken und
Durchlässe" ist ein Betrag von zirka Fr. 8000 —
enthalten, der notwendig ist zu einem unerläßlichen Um-
bau der Wasserableitungen und zu sonstigen unausschieb-

baren Reparaturen an der Sitterbrücke tn der Kräzern

bei Brugqen. Eine durchgreifende Reparatur, die zà
Fr. 60,000.— erfordert hätte, mußte der ungünstigen

Budgetlage wegen verschoben werden.

2 Auf Grund von Art. 5 des Regulativs über Ver-

abfolqunq von Staatsbeiträgrn an den Bau öffentlicher

Straßen vom 22. Februar 1905 werden folgende

Straßenbaubeiträge zugesichert:

u) Entsprechend dem Beschlusse anläßlich der letzt-

jährigen Budgetberatung ist als Bettrag an die Gemeinde

Widnau für die Korrektion der Gemeindestraße H eer-

brugg-Widnau ein Beitrag von Fr. 13,000.— ins

diesjährige Budget aufzunehmen.

b) In der Gemeinde Wild h aus ist eine Straße

von Lisighaus überMoos nach demKühboden
erstellt worden. Die Teilstrecke Lisighaus-Moos wurde

als Nebenstraße gebaut. Die für die Subventionierung

in Betracht fallenden tatsächlichen Verhältnisse sind die

gleichen, wie bei den bereits ausgeführten und vom

Staat ebenfalls subventionierten Straßen Unterwasser-

Kühboden, Unterwasser-Schwendi und Lisighaus-Schwendi.

Es rechtfertigt sich daher die Zusicherung eines Staats-

beitrages von 15°/° der auf Fr. 706E- veranschlagten

wirklichen Baukosten, d. h. von Fr. 1059.-.

ch Ein weiteres ähnliches Straßenprojekt wird in

der Gemeinde Alt St. Johann von Unterwasser über

Klaustobel nach der Frühweid erstellt. Es wird em

Staatsbeitrag von 15°/° an die reinen Baukosten, die

sich laut Voranschlag auf Fr. 11,000. belaufen, gelei-

stet, im Maximum Fr. 1650.—.

à) Im Jahre 1914 ist in der Gemeinde Ober-
büren eine Nebenstraße von Buchental nach Spitz-
rüte in der Länge von 1180 m gebaut worden. Die
für eine allfällige Subvention in Betracht fallenden Kosten
machen den Betrag von Fr. 7210.16 aus. Die Straße
ist richtig und projektmäßig zur Ausführung gelangt.
Beitragspflichtig an sie sind 5 Grundbesitzer, auf denen
die Baukosten schwer lasten. In Anbetracht aller Ver-
Hältnisse wird ein Staatsbeitrag von 8°/° ---- Fr. 576.85
geleistet.

e) Folgende neuen Staatsbeiträge werden in An-
wendung der Wildbachgesetzgebung zugesichert:

1. Goldachkorrektion (Ergänzungsbauten).
Infolge der fortwährenden Vertiefung des Goldachbettes
beim Bodensee sind Ergänzungsbauten notwendig. Nach-
dem auf der Strecke zwischen der Tübacher Brücke und
der Linie der S. B. B. bereits früher Schwellen in das

Bachbett eingebaut und die Ufermauern unterfangen
werden mußten, ist es nunmehr nötig, auch auf der
Strecke zwischen der S. B. B.-Linie und der Staats-
straßenbrücke eine Schwelle einzubauen und unterhalb
der Schwelle die Leitwerke zu unterfangen. Abgesehen

von diesen Bauten unterhalb der S. B. B. Linie ist eine

Ergänzung der Unterfangungen oberhalb der Gaswerk-
brücke erforderlich. Der Kostenvoranschlag für diese Er-
qänzungsbauten stellt sich auf Fr. 22,000.—. Gemäß
bestehendem Vertrag sind diese Kosten zwischen den Kan-

tonen Thurgau und St. Gallen hälftig zu teilen. Es
ist gerechtfertigt, den Staatsbeitrag, wie bei den früheren

Projekten, auf 25°/° der von den st. gallischen Jnteres-

senten zu tragenden Kosten anzusetzen; er soll daher im

Maximum Fr. 2750.— betragen.

2. Dorfbach in Rebstein. Die teilweise Ver-

bauung dieses Baches kann nicht mehr länger ausgeschoben

werden. Ein vom Kantonsingenieur ausgearbeitetes
Verbauungsprojekt sieht im „Winkel" die Erstellung einer
Ufermauer und einer Sperre samt Vorsperre vor. Diese
Bauten sollen tn Beton ausgeführt werden. Die Kosten
sind auf Fr. 8376.20 veranschlagt. Ferner ist die Er-
stellung einer Sperre im „Hirschelen" vorgesehen, was
Kosten im mutmaßlichen Betrage von Fr. 3703.30 ver-
Ursachen wird. Dazu kommen noch verschiedene weitere
Arbeiten, wie Anlage eines Sickerschlitzes, Wtederherstel-
lung eines Fußweges, Einrichtungen zur Ableitung des
Stroßenwaffers und der Bau eines Durchlasses, mit
einem Kostenvoranschlag von Fr. 1401.20. Mit Kosten
für Unvorhergesehenes, Bauaufsicht und Projektfertigung
stellt sich der Gesamtkostenvoranschlag auf Fr. 15,300.—.
Es wird ein Staatsbeitrag von 25°/°, im Maximum
Fr. 3825 — geleistet.

3. Korrektion der Saar- und Trübbach-
Mündung in den Rhein. Das Niederwasser in der
Saar wird durch die vorgelagerten Kiesbänke des Rheines
und des Trübbaches beträchtlich gestaut. Der Rückstand
macht sich weit die Saar und den Trübbachkanal hinauf
bemerkbar und bildet ein Hindernis für eine gründliche
Öffnung des Fährbaches und der Entwässerungsgräben
im ganzen untern Saargebiet. Die Folge davon ist eine
zunehmende Versumpfung und Entwertung des Bodens.
Um eine möglichst dauernde Abhilfe zu schaffen, wurde
vom Rheinbaubureau ein Projekt ausgearbeitet, wonach
die Mündung der Saar und des Trübbaches durch ein
festes Scheidewuhr zu trennen sind. Um einen rascheren
und gleichmäßigeren Abtrieb des Geschiebes im Trübbach
zu bewirken, ist zudem längs des rechten Ufers desselben
eine Steinböschung vorgesehen. Der Kostenvoranschag
für diese Bauten beträgt Fr. 7400.—. Es erscheint an-
gemessen, hieran einen Staatsbeitrag von 25°/°, im
Maximum von Fr. 1850.— zu leisten.
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4. Berbauung be§ @errteiribe
ißfäferi. 93erett§ im Sahre 1895 rourbe ein bejüg=
lidgei tprcjett mit etnem Softenooranfdglag non granten
180,000.— aufgeftellt. ©in Detl beifelben, ber su gran=
ten 100,000.— oeranfcglagt mar, rourbe im Sagte 1897
nom Bunbe mit 50 % fuboentiontert, in bet golge aber

roegen bet ©cgroierigfett bet Aufbringung bei burcg bte

©uboentionen nicgt gebecEten Sïoftenbetragei nicgt aui»
geführt. Dte SOer^ältniffe oertangen nun aber brtnglicg,
bag einmal etroai gefdgege. Sine nom fdgroelzerifcgen
Dberbaulnfpeftorat unb bem Sîantonilngenieur neulich
norgenommene Beficgtigung bei Dobeli bat ergeben, bag
eine burdggrelfenbe Berbauung beifelben mit obengenannt
ter ©umme ntd^t möglich roäre, bag btefer hohe Betrag
aber audg rtic^t im richtigen 23ert)ättnii ju ben 9teful>
taten ftünbe, bte man mit btefer Berbauung erretten
mürbe. @i ig beibalb beabfidgtigt, oorerfi lebigllcg bte

am metften gefägrbete ©teile ju oerbauen, um hierauf
fegjugeKen, ob mettere SAagnagmen nodh nötig feien,
ober ob man bte oorgefehene toftfptellge Berbauung auf
unbegimmte $elt zurüdfieüen fönnte. Dtefe Deiloerbau»

ung roirb girfa gr. 10,000.— logen. Um bie Auf»
bringung btefei Betragei ju ermögltdhen, hat ftdg bai
fcgroeizertfcge Departement bei Innern mit ©cgrelben
oom 11. Dftober 1915 in oerbanleniroerter ÎBeife bereit
erllärt, ben burdh bie Bunbei> unb Kantonalfuboention
(50%+ 30%) nidht gebeciten Betrag oon gr. 2000.—
aui bem allgemeinen ©cgugbautenfonb zu beftretten. Der
©taatibeitrag hätte bemnach 30% ju betragen. ÏÏRit
Büclficgt auf bte ungreitige Botroenbigleit ber Berbau»

ung unb bte Unmöglidhtett, bte Soften tn anbetet ali
ber oom fc^roetgerifc^en Departement bei Sfnnern norge»
fdhlagenen 2Beife aufzubringen, ig biefer 33eltrag ooüauf
gerechtfertigt; er mirb gemährt.

35on ben beretti beroilligten unb ben neuen Beiträgen
füllten im näcgften Qahre oorauêftdgtlic^ oerauigabt
roerben :

a) für bte ©teinadh bei Dberfteinacg ffr. 1,000 —
b) M

bie ©olbadg bei fporn „ 2,200.-
C) /» ben Çôrlifteggraben bei ©t.

SRargretgen „ 10,000 -
d) M

ben Dorfbadg bei Dîebftein „ 3,825.-
e) M

ben Äirdgen^SRütigraben bei 2Bib=

nau „ 3,440.—
f) ff ben Kobelroteferbacg bei Oberriet „ 8,000.—
g) ff

bie IRgetnauenentroäfferung bei
©ennroalb „ 400.-

h) ff bie ©immi bei ©ami „ 9,000 —
i) ff

ben Drübbacg bei SBartau „ 2,000.—
k) ff

bie ©aar= unb Drübbadgmünbung „ 1,850.—
1) ff bai Sanaptobel bei Bfäferi „ 3,000.—

m) ff ben Berfcgnerbacg bei ABallenftabt „ 2,000.—
n) ff ben ABannenbadg bei ©cgänti „ 2,000.—
o) ff ben Dürrenbacg bei ©teln „ .6 400 —

gufammen ^r. 55,115.—

Trledl>oT=erwelteruttö ßoldacb (St. Gallen).
(Storrefponbenj.)

S" ber augerorbentltcgen Bürgernet fammlung oom
11. Suni 1911 mürbe bai Srroetterungiprojelt für ben
Ausbau ber paritätifdhen grlebgofanlage, mit Anlauf
zweier Stegenfdgafien, genehmigt. Der ©emeinberat ging
babei oon ber Borauifegung aui, bag nadh erfolgter
Belegung bei anzulaufenden Bobenfiüclei ohne metterei
ber angogenbe alte grtebgof tn unmittelbarer Umgebung
ber ^Kircge roetter ali grtebgof, b. g. zur Dieubelegung
oerfügbar fei. Unter btefer Borauifegung, bie allgemein
ali jutregenb unb unbeanganbet angefegen rourbe, mar

man ber Augaffung, bag ber im Sagte 1911 befdgloffene
Auibau auf alle Selten genügen mürbe. 2Bogl gaupt»
fädglicg aui btefem ©runbe blieb ein oon prioater ©ette
aufgefteUtei ^ßrofelt, ben neuen griebgof ganz ju oer»
legen, tn 9JUnbergelt.

Snzroifcgen befagte fug ber latgolifcge Sircgenoerroal»
tungirat mit ber Bergtögerung ber Rircge, roeigalb ber
alte grtebgof nicgt ohne roetterei zur Verfügung gegellt
roerben tonnte. 2Benn man audg bte oon ber Sîircgen»
oerroaltung angeführten ©rünbe ali fticggaltig unb fogar
ali begrügeniroert anertennen mugte, fo brogte bamit
bie gtiebgoffrage oom finanzteilen ©tanbpunlt aui zu
einer fdgroeten ©orge für bie ©emetnbe zu roerben. Denn
bei ben gegenroärtigen S«it= unb ©elboergältniffen unb
bei ber Unficfjergett, rote fid^ btefe Bergältnlffe nach bem
ßtieg gegalten roerben, fegten ei geroagt, ber ©emetnbe für
einen neuen griebgof 60—70,000 gr. Auigaben zuzumuten,
um fo mehr, ba niemanb audg nur agnen tann, ob bte

2Bognbeoöllerung nadg bem Stieg zu- ober abnimmt.
Aber audg bie Augtnbung etnei Heineren, geeigneten
$lagei, zur ©rgänzung ber begegenben grtebgofanlage,
oerurfadgte ber Begörbe otel SJlüge unb Arbeit, bte trog
ben zahlreichen ©igungen zu teinem befriebigenben @r--

gebnii führten. Die Begörbe gellte fidg grunbfäglicg auf
ben ©tanbpunlt, bag ber im Sagte 1911 angetaufte
Bobcn auifdglieglicg zur Beetbigwtg oon Setegen erroacg»
fener ißerfonen ausbauen unb zu benügen fei, unb bag
für bie Beetbignng ber Seidgen oon Sinbern unb ©cgülern
ein Heinerer, befonberer griebgof zu etgeHen fei. gür
biefen eignete ftdg am begen ein tn ber 91äge begnbltcgei
Bobenftücl. Der Sogenooranfdglag für einen griebgof
für etroa 400 Stnbergräber lautete auf 7800 gr.

Der iRegierungirat gat tn ber golge bai igm zur
Begutachtung oorgelegte Btojelt „Stnberfrtebgof" zurücl=
geroiefen unb ben ©emeinberat eingetaben jur gküfung
einei neuen grogen griebgofprojeltei an ber B^'Phetie
ber ©emetnbe. Aui gnanztellen ©rünben fuegte ber
©emeinberat eine billigere Söfung. @r glaubt, btefe
bamit gefunben zu gaben, bag bai im grügjahr 1911
mitgetaufte |>aui, bai Inzroifcgen bii auf gr. 2000 ab=

gefegrieben rourbe, abgebrochen unb ber SReft beiber ba=

mali erroorbenen Stegenfcgaften für alle Alterillaffen
auigebaut roerbe, roai für roeitere 16 Sagte genügen
möcgte. Snuert biefen 16 Sagten roerben geg mamge
Bergältniffe abtlären, unter anberm aueg ber bureg bte

Sircgenoergrögerung nötige ißlag genau belannt roerben,
rooburdg aüfätlig bie Sircgenoerroaitung auf igten jegigen
Befcglug zurüeltommen tönnte. Ulacg nochmaligen tinter-
ganblungen lieg geg bte Kircgenbegörbe zu etner folegen
Suftdgerung gerbet, roomit eine Berlegung bei grtebgofei
nadg auiroärti unnötig roürbe Damit ift bte urfprüng=

Komprimierte und abgedrehte, blanke
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4, Verdauung des Zanaytobels, Gemeinde
Pfäfers. Bereits im Jahre 1895 wurde ein bezüg-
ltches Projekt mit einem Kostenvoranschlag von Franken
180,000.— aufgestellt. Ein Teil desselben, der zu Frau-
ken 109,009.— veranschlagt war, wurde im Jahre 1897
vom Bunde mit 50 °/o subventioniert, in der Folge aber

wegen der Schwierigkeit der Aufbringung des durch die
Subventionen nicht gedeckten Kostenbetrages nicht aus-
geführt. Die Verhältnisse verlangen nun aber dringlich,
daß einmal etwas geschehe. Eine vom schweizerischen
Oberbautnspektorat und dem Kantonsingenieur neulich
vorgenommene Besichtigung des Tobels hat ergeben, daß
eine durchgreifende Verbauung desselben mit obengenann-
ter Summe nicht möglich wäre, daß dieser hohe Betrag
aber auch nicht im richtigen Verhältnis zu den Resul-
taten stünde, die man mit dieser Verbauung erreichen
würde. Es ist deshalb beabsichtigt, vorerst lediglich die

am meisten gefährdete Stelle zu verbauen, um hierauf
festzustellen, ob weitere Maßnahmen noch nötig seien,
oder ob man die vorgesehene kostspielige Verbauung auf
unbestimmte Zeit zurückstellen könnte. Diese Teilverbau-
ung wird zirka Fr. 10,000.— kosten. Um die Aus-
bringung dieses Betrages zu ermöglichen, hat sich das
schweizerische Departement des Innern mit Schreiben
vom 11. Oktober 1915 in verdankenswerter Weise bereit
erklärt, den durch die Bundes- und Kantonalsubvention
(50 °/o-st 30 °/o) nicht gedeckten Betrag von Fr. 2000.—
aus dem allgemeinen Schutzbautenfond zu bestreikn. Der
Slaatsbeitrag hätte demnach 30°/o zu betragen. Mit
Rücksicht auf die unstreitige Notwendigkeit der Verbau-
ung und die Unmöglichkeit, die Kosten in anderer als
der vom schweizerischen Departement des Innern vorge-
schlagenen Weise aufzubringen, ist dieser Beitrag vollauf
gerechtfertigt; er wird gewährt.

Von den bereits bewilligten und den neuen Beiträgen
sollten im nächsten Jahre voraussichtlich verausgabt
werden:

-st für die Steinach bei Obersteinach Fr. 1,000.—
d) die Goldach bei Horn 2,200.-
e) „ den Hörlisteggraben bei St.

Margrethen „ 10,000,-
6) den Dorfbach bei Rebftein 3,825.-
e) den Kirchen-Rütigraben bei Wid-

nau 3,440.-
y den Kobelwieserbach bei Oberriet 8,000.—
5) die Rheinauenentwässerung bei

Sennwald 400.-
d) die Simmi bei Gams 9,000 -
i) den Trübbach bei Wartau „ 2,000.-
ll) die Saar- und Trübbachmündung „ 1,850.—
y das Zanaytobel bei Pfäfers „ 3,000.—

m) „ den Berschnerbach bei Wallenstadt 2.000.—
n) „ den Wannenbach bei Schänis „ 2,000.—
") „ den Dürrenbach bei Stein „ ,6 400 —

Zusammen ^r. 55,115.—

flleadof Ermittlung Ssiaacd (St. Saiten).
(Korrespondenz.)

In der außerordentlichen Bürgerversammlung vom
11. Juni 1911 wurde das Erweiterungsprojekt für den
Ausbau der paritätischen Friedhofanlage, mit Ankauf
zweier Liegenschaften, genehmigt. Der Gemeinderat ging
dabei von der Voraussetzung aus, daß nach erfolgter
Belegung des anzukaufenden Bodenstückes ohne weiteres
der anstoßende alte Friedhof in unmittelbarer Umgebung
der Kirche weiter als Frtedhof, d. h. zur Neubelegung
verfügbar sei. Unter dieser Voraussetzung, die allgemein
als zutreffend und unbeanstandet angesehen wurde, war

man der Auffassung, daß der im Jahre 1911 beschlossene
Ausbau auf alle Zeiten genügen würde. Wohl Haupt-
sächlich aus diesem Grunde blieb ein von privater Seite
aufgestelltes Projekt, den neuen Friedhof ganz zu ver-
legen, in Minderheit.

Inzwischen befaßte sich der katholische Kirchenverwal-
tungsrat mit der Vergrößerung der Kirche, weshalb der
alte Friedhof nicht ohne weiteres zur Verfügung gestellt
werden konnte. Wenn man auch die von der Kirchen-
Verwaltung angeführten Gründe als stichhaltig und sogar
als begrüßenswert anerkennen mußte, so drohte damit
die Friedhoffrage vom finanziellen Standpunkt aus zu
einer schweren Sorge für die Gemeinde zu werden. Denn
bei den gegenwärtigen Zeit- und Geldverhältnissen und
bei der Unsicherheit, wie sich diese Verhältnisse nach dem
Krieg gestalten werden, schien es gewagt, der Gemeinde für
einen neuen Friedhos 60—70,000 Fr. Ausgaben zuzumuten,
um so mehr, da niemand auch nur ahnen kann, ob die
Wohnbevölkerung nach dem Krieg zu- oder abnimmt.
Aber auch die Auffindung eines kleineren, geeigneten
Platzes, zur Ergänzung der bestehenden Frtedhofanlage,
verursachte der Behörde viel Mühe und Arbeit, die trotz
den zahlreichen Sitzungen zu keinem befriedigenden Er-
gebnis führten. Die Behörde stellte sich grundsätzlich auf
den Standpunkt, daß der im Jahre 1911 angekaufte
Boden ausschließlich zur Beerdigung von Leichen erwach-
sener Personen auszubauen und zu benützen sei, und daß
für die Beerdigung der Leichen von Kindern und Schülern
ein kleinerer, besonderer Friedhof zu erstellen sei. Für
diesen eignete sich am besten ein in der Nähe befindliches
Bodenstück. Der Kostenvoranschlag für einen Friedhof
für etwa 400 Kindergräber lautete auf 7800 Fr.

Der Regierungsral hat in der Folge das ihm zur
Begutachtung vorgelegte Projekt „Kinderfriedhof" zurück-
gewiesen und den Gemeinderat eingeladen zur Prüfung
eines neuen großen Friedhosprojertes an der Peripherie
der Gemeinde. Aus finanziellen Gründen suchte der
Gemeinderat eine billigere Lösung. Er glaubt, diese

damit gefunden zu haben, daß das im Frühjabr 1911
mitgekaufte Haus, das inzwischen bis auf Fr. 2000 ab-
geschrieben wurde, abgebrochen und der Rest beider da-
mals erworbenen Liegenschaften für alle Altersklassen
ausgebaut werde, was für weitere 16 Jahre genügen
möchte. Innert diesen 16 Jahren werden sich manche
Verhältnisse abklären, unter anderm auch der durch die

Kirchenvergrößerung nölige Platz genau bekannt werden,
wodurch allfällig die Kirchenverwaltung auf ihren jetzigen
Beschluß zurückkommen könnte. Nach nochmaligen Unter-
Handlungen ließ sich die Kirchenbehörde zu einer solchen
Zustcherung herbei, womit eine Verlegung des Friedhofes
nach auswärts unnötig würde Damit ist die ursprüng-
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